
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1990/6/19 89/07/0175
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.06.1990

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §52 Abs2;

AVG §76;

Rechtssatz

Die Bestimmung des § 76 AVG bietet der Beh keine Handhabe, die Partei zur unmittelbaren Begleichung der der Beh

für ein Gutachten erwachsenen Kosten an den Ersteller des Gutachtens durch direkte Überweisung auf dessen

Bankkonto zu verpflichten (Hinweis E 17.5.1990, 89/07/0199)

Schlagworte

Gebühren Kosten
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